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40/01 Verwaltungsverfahren
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Norm

BAG 1969 §5 Abs1

VStG §5 Abs1

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 0996/58 E 28. April 1960 RS 1

Stammrechtssatz

Die Verantwortung für die in einem Bäckereibetrieb vorfallenden Verstöße gegen die Vorschriften des

Bäckereiarbeitergesetzes tri:t grundsätzlich den Betriebsinhaber. Werden derartige Verstöße von einem

Dienstnehmer ohne Wissen und Willen des Betriebsinhabers begangen, so ist dieser gleichwohl strafbar, wenn er nicht

solche Maßnahmen getro:en hat, die unter den vorhersehbaren Verhältnissen mit gutem Grund die Einhaltung der

gesetzlichen Vorschriften erwarten ließe (Hinweis E 18.2.1960, 1844/57). Hiefür ist, sofern auf die übertretene Norm

die Voraussetzungen des § 5 Abs 1 Satz 2 VStG 1950 zutreffen, der Betriebsinhaber beweispflichtig.

Schlagworte

Verantwortung für Handeln anderer Personen Besondere Rechtsgebiete Arbeitsrecht Arbeiterschutz
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